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Angesichts der Bedeutung, die die Ab-
lehnung der systemischen Therapie als
wissenschaftlich begründetes Thera-
pieverfahren durch den Beirat für die
Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift
hat, veröffentlicht die Redaktion den
Wortlaut des Ablehnungsschreibens
des Beirates und den Text des von die-
sem Beschluss abweichenden Minder-
heitenvotums von Prof. Speierer sowie
eine Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft für Systemische Therapie
AGST, in der als berufspolitischem
Bündnis die Systemische Gesellschaft
SG, der Dachverband für Familienthe-
rapie und systemisches Arbeiten DFS
und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen sind.

(Tom Levold)

Im Wortlaut:

„Wissenschaftlicher Beirat 
Psychotherapie

Gutachten zur Systemischen 
Therapie als wissenschaftliches
Psychotherapieverfahren

Das Gutachten beruht auf der Doku-
mentation der Arbeitsgemeinschaft für
Systemische Therapie (AGST) vom
Dezember 1998 (Eingang beim Wis-
senschaftlichen Beirat am 19.02.1999)
und den mit Schreiben vom 16.
04.1999 angeforderten Unterlagen (Ein-
gang beim Wissenschaftlichen Beirat
am 11.05.1999).

In der übersichtlichen Dokumenta-
tion werden zu allen im Leitfaden auf-

geführten Punkten Angaben gemacht;
die Qualität der Dokumentation hat die
Erarbeitung der Stellungnahme sehr
erleichtert.

1. Systemische Therapie definiert sich
als „Schaffen von Bedingungen für die
Möglichkeit selbst organisierter Ord-
nungsübergänge in komplexen bio-
psycho-sozialen Systemen unter pro-
fessionellen Bedingungen“ (S. 2). Ent-
sprechend liegt der Schwerpunkt der
Interventionen im familientherapeuti-
schen Bereich. Das Menschenbild der
Systemischen Therapie orientiert sich
an existenzialphilosophischen und
phänomenologischen Entwürfen des
Menschen (z.B. Buber, Jaspers, Mar-
cel), dem Konzept der Salutogenese
und der anthropologischen Medizin
(V. v. Weizsäcker) und beansprucht,
sich von anderen Psychotherapie-Ver-
fahren wesentlich zu unterscheiden.

Auf der theoretischen Ebene wird
der Anspruch auf ein originäres Thera-
pieverfahren (die Systemische Thera-
pie) erhoben, das sich von anderen Ver-
fahren unterscheidet (vgl. Kpt. 7) und
unter Berufung auf eine Reihe sehr he-
terogener Grundpositionen begründet,
die von philosophischen, anthropolo-
gischen und wissenschaftstheoreti-
schen Klassikern über die Chaostheo-
rie bis hin zu klinisch-psychologischen
Theorien reichen. Ohne die notwendi-
gen Vermittlungsschritte zwischen den
anthropologischen Vorannahmen und
einer Theorie der Technik zu beschrei-
ben, werden auf der konkreten Hand-
lungsebene dann Techniken und Me-
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thoden beschrieben, die etwa aus den
psychoanalytisch orientierten oder den
verhaltenstherapeutischen Verfahren
bereits bekannt sind. Es fehlt somit ei-
ne nachvollziehbare Beziehung zwi-
schen Theorie und Praxis im Kontext
einer übergeordneten Konzeption.

2. Die Ausführungen zu spezifischen
ätiologischen Konzepten und Model-
len derjenigen Erkrankungen, deren
Behandlung in den Wirksamkeitsstu-
dien untersucht wurde, sind unzurei-
chend, z. T. unzutreffend (z. B. zum
Hyperkinetischen Syndrom; S. 156).

Von der AGST wurden zum Beleg
der Wirksamkeit der Systemischen
Therapie insgesamt 26 als kontrollier-
te Studien bezeichnete Untersuchun-
gen zusammengestellt. Zahlreiche die-
ser vorgelegten Studien konnten nicht
berücksichtigt werden, da es sich ent-
weder nicht um kontrollierte Therapie-
studien handelte, schwere methodische
Mängel eine Interpretation der Ergeb-
nisse verhinderten oder aus den Veröf-
fentlichungen nicht hervorging, ob und
in welchem Umfang die behandelten
Probanden behandlungsbedürftige
psychische Störungen aufwiesen.

• In fast allen der verbleibenden Stu-
dien waren ausschließlich Kinder und
Jugendliche die Indexpatienten.
• Alle berücksichtigten Untersuchun-
gen sind Familientherapie-Studien.
• In nur wenigen Studien konnte die
Wirksamkeit in solchen Ergebnis-Va-
riablen gesichert werden, die eine ge-
wisse Relevanz für die behandelte
Störung aufwiesen.
• Nur eine dieser Studien wurde im
deutschen Sprachraum, alle anderen in
einem anderen kulturellen Kontext
durchgeführt (überwiegend in den
USA, darunter mehrere Studien mit la-
tino-amerikanischen Familien). Die
Frage, inwieweit die Untersuchungser-
gebnisse kulturspezifisch sind, und da-
mit das Problem der Generalisierbar-
keit werden nicht diskutiert.

Aussagen über die Wirksamkeit der
Systemischen Therapie können sich
somit – unabhängig von der noch zu
beurteilenden Qualität der Studien –
nur auf die systemische Familienthera-
pie, vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen als Indexpatienten und mit
der Einschränkung einer fraglichen
Generalisierbarkeit beziehen.



Alle berücksichtigten Studien wei-
sen nun aber in unterschiedlichem
Ausmaß, z.T. erhebliche methodische
Mängel auf, die hier nur summarisch
erwähnt werden:
• ungenügende Beschreibung der be-
handelten Patienten (fehlende bzw. un-
genaue Angaben zu Diagnose, Medi-
kation, Vorbehandlung, Schweregrad,
Abbrecherquote), wodurch die Ver-
gleichbarkeit der behandelten Gruppen
schwierig bzw. unmöglich ist,
• geringe Fallzahlen in den Gruppen
bei gleichzeitigem Fehlen von Power-
analysen,
• ungenügende Angaben zu Thera-
peutenvariablen,
• unzureichende Beschreibung der
Zuweisungsmodi, keine randomisierte
Zuweisung in den meisten Studien,
• geringe Effekte (keine Effektstärke-
Berechnungen), in der Regel keine sig-
nifikanten Unterschiede zu Vergleichs-
Psychotherapie-Gruppen (so über-
haupt vorhanden),
• fehlende bzw. unzureichende Ka-
tamnesen.

Schlussendlich bleibt eine unzurei-
chende Anzahl von Studien, deren Er-
gebnisse unter methodischen und kli-
nischen Gesichtspunkten relevant er-
scheinen: In diesen Studien wurden
Kinder und Jugendliche mit Verhal-
tens- und Aufmerksamkeitsstörungen
in einem familientherapeutischen Set-
ting erfolgreich behandelt. Auch in die-
sen Studien bleibt die Übertragbarkeit
auf die deutsche Versorgungspraxis
fraglich.

Auf Grundlage der vorgelegten Un-
tersuchungen können keine Aussagen
zu Kontraindikationen und uner-
wünschten Wirkungen gemacht wer-
den.

3. Systemische Behandlungen sind ty-
pischerweise Kurzzeit-Behandlungen,
sie dauern in der Regel nur wenige Sit-
zungen (Übersicht s.Tab. 4.1). Mögli-
cherweise kommt der Systemischen
Therapie damit eher eine Screening-
Funktion in Bezug auf weiteren Be-
handlungsbedarf zu (S. 182). Aufgrund
fehlender Angaben zur Validität ist ei-
ne Beurteilung der Eignung als Scree-
ning-Instrument jedoch nicht möglich.

Zusammenfassende 
Stellungnahme

Bei der Systemischen Therapie ist 
die konzeptionelle Verbindung von
(anthropologischer und ätiologischer)
Theorie und therapeutischer Praxis un-
zureichend. Entscheidend für die Be-
wertung jedoch ist, dass die Wirksam-
keit der Systemischen Therapie auch
für einen eingeschränkten Anwen-
dungsbereich derzeit nicht als nachge-
wiesen gelten kann. Die Systemische
Therapie kann daher derzeit nicht als
wissenschaftlich anerkanntes Verfah-
ren eingestuft werden.

Die Hinweise zur Wirksamkeit fa-
milientherapeutischer Interventionen
(bei Kindern und Jugendlichen als In-
dexpatienten) sind jedoch viel verspre-
chend und sollten, zumal angesichts
der kurzen Behandlungszeiträume, 
bei Patienten aus dem deutschen
Sprachraum in Studien mit angemes-
sener Methodik weiter verfolgt wer-
den.

Köln, den 29.9.99
Prof. Dr. J. Margraf (Vorsitzender)
Prof. Dr. S.O. Hoffmann 
(Stellv. Vorsitzender)

Minderheitsvotum 
zum Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats
vom 29.9.1999 
zur Systemischen Therapie

Abweichend vom Mehrheitsbeschluss
des Wissenschaftlichen Beirats ist fest-
zustellen: Die Systemische Therapie
ist eine Gruppe von Verfahren mit
weitgehend eigenständigen theoreti-
schen Positionen im Vergleich zu den
theoretischen Annahmen der Psycho-
analyse und der tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie wie auch
von den theoretischen Konstrukten der
verhaltenstherapeutischen Verfahren.

Die Vermittlungsschritte zwischen
den theoretischen Voraussetzungen
und der Begründung diagnostischen
wie therapeutischen Handelns sind
hinreichend klar erkennbar. Eine Über-
schneidungsmenge von einzelnen Tech-
niken und Verfahren, die in der Syste-
mischen Therapie angewendet werden,
und die ebenfalls in anderen Formen
der Psychotherapie angewendet wer-

den, wie etwa bestimmte verbale und
nonverbale Interventionen können so
lange kein Argument gegen eine wis-
senschaftliche Anerkennung der Syste-
mischen Therapie sein, wie sie mit de-
ren theoretischen Positionen in einem
tatsächlichen oder auch hypotheti-
schen operationalen, finalen oder kau-
salen Zusammenhang gesehen werden
können. Insoweit sind in der Systemi-
schen Therapie die Beziehungen zwi-
schen Theorie und Praxis durchaus
nachvollziehbar. Die Ausführungen
zur Ätiologie der Krankheitsbilder, die
in den vorgelegten Studien behandelt
werden, enthalten psychologische An-
nahmen. Wenn diese von biologischen
Annahmen abweichen, ist dies jedoch
kein gerechtfertigtes Argument der
Kritik angesichts der allgemein aner-
kannten multiätiologischen Krank-
heitsmodelle im Bereich der psychi-
schen und Verhaltensstörungen.

Damit bleibt von den Ablehnungs-
gründen der Mehrheitsentscheidung
allein die Frage übrig, ob die vorgeleg-
ten 26 empirischen Untersuchungen
eine wissenschaftliche Anerkennung
der Systemischen Therapie aufgrund
der in ihnen enthaltenen Wirksam-
keitsnachweise zulassen oder nicht.
Für den Wirksamkeitsnachweis hat der
Wissenschaftliche Beirat in seinem
„Leitfaden für die Erstellung von Gut-
achtenanträgen zu Psychotherapiever-
fahren“ vom Februar 1999 grundsätz-
lich verschiedene Arten von Untersu-
chungen anerkannt. Explizit aufge-
führt sind dort „z. B. kontrollierte
Gruppenstudien, ggf. auch kontrollier-
te Einzelfallstudien, Metaanalysen“.
Durch die beispielhafte Aufführung
dieser Verfahren hat er ausdrücklich
auch andere Untersuchungsarten zuge-
lassen, sofern diese multimodale Er-
folgsnachweise, Angaben über die
Störungen der PatientInnen, Dauerhaf-
tigkeit der Therapieerfolge und deren
Bezüge zum infrage stehenden Be-
handlungsverfahren enthalten. Ergän-
zend hat er durch Beschluss vom
29.09.99 zur Anerkennung von Psy-
chotherapieverfahren als wissenschaft-
lich eine Überprüfung der Wirksam-
keitsnachweise für jeden einzelnen von
12 Anwendungsbereichen der Psycho-
therapie bei erwachsenen Personen
eingeführt. Das Vorhandensein von
mindestens zwei Kontrollgruppenun-
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tersuchungen für jeden dieser 12 An-
wendungsbereiche ist dabei letztlich
entscheidungsbegründend.

Das Ergebnis der Begutachtung der
Systemischen Therapie durch den Wis-
senschaftlichen Beirat kann damit al-
lein durch die nach den dargelegten
Kriterien derzeit zu geringe Anzahl
kontrollierter Wirksamkeitsstudien in
den einzelnen Anwendungsbereichen
der Psychotherapie begründet werden.

Regensburg, 14.10.1999
gez. Prof. Dr. G.-W. Speierer“

Stellungnahme 
der Arbeitsgemeinschaft 
für Systemische Therapie
(AGST) zum Gutachten des
Wissenschaftlichen Beirats
„Psychotherapie“ über die 
Wissenschaftlichkeit 
der Systemischen Therapie

Am 17. Februar 1999 reichte die
AGST, die Dachorganisation der 3 Ver-
bände für Systemische Therapie und
Familientherapie in Deutschland

• Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
Familientherapie (DAF),
• Dachverband für Familientherapie
und systemisches Arbeiten (DFS) und
• Systemische Gesellschaft, Deut-
scher Verband für systemische For-
schung, Therapie, Supervision und Be-
ratung (SG)

beim Wissenschaftlichen Beirat „Psy-
chotherapie“ einen Antrag auf Begut-
achtung der Systemischen Therapie
gemäß § 1(3) PsychThG als wissen-
schaftliches Psychotherapieverfahren
ein.

Hierzu wurde dem Wissenschaftli-
chen Beirat eine ausführliche, 360 Sei-
ten umfassende Dokumentation „Ma-
terialien zur Theorie, Praxis und Eva-
luation der Systemischen Therapie“
zur Verfügung gestellt, die später durch
Kopien der berücksichtigten Evalua-
tionsstudien ergänzt wurde. Diese Do-
kumentation wurde mit Unterstützung
eines Beirates aus 19 Professoren/Pri-
vatdozenten aus Psychologie und Me-
dizin, 17 Chefärzten und 3 leitenden
Psychologen aus psychotherapeuti-
schen Fachkliniken erstellt. Sie ist in
Herausgeberschaft der AGST mit we-
nigen Überarbeitungen unter dem Titel
„Die Grundlagen der Systemischen

Therapie. Theorie – Praxis – For-
schung“ vor kurzem als Buch erschie-
nen (Schiepek 1999).

Der Wissenschaftliche Beirat Psy-
chotherapie hat in seiner Sitzung vom
29./30.9.1999 die Systemische Thera-
pie als nicht wissenschaftlich aner-
kanntes Verfahren mit folgender Be-
gründung eingestuft:

1. Bei der Systemischen Therapie sei
die konzeptionelle Verbindung von
(anthropologischer und ätiologischer)
Theorie und therapeutischer Praxis un-
zureichend, und
2. die Wirksamkeit der systemischen
Therapie könne auch für einen einge-
schränkten Anwendungsbereich der-
zeit nicht als nachgewiesen gelten. Al-
lenfalls gäbe es viel versprechende
Hinweise auf die Wirksamkeit famili-
entherapeutischer Interventionen bei
Kindern und Jugendlichen als Index-
patienten.

Dem Beschluss des Wissenschaftli-
chen Beirats liegt ein Minderheitsvo-
tum von Prof. Dr. G.-W. Speierer bei.
Darin wird festgestellt, dass die Ver-
mittlungsschritte zwischen den theore-
tischen Voraussetzungen und der Be-
gründung diagnostischen wie thera-
peutischen Handelns hinreichend klar
erkennbar sind, d. h., in diesem Punkt
wird dem Gutachten grundsätzlich wi-
dersprochen. Das Minderheitsvotum
stellt weiterhin fest, dass das Ergebnis
der Begutachtung der Systemischen
Therapie durch den Wissenschaftli-
chen Beirat allein durch Bezugnahme
auf die am 29.9.1999 verabschiedete
Erweiterung der Kriterien zum Nach-
weis der Wirksamkeit begründet wer-
den könne. Nur im Hinblick auf diese
Kriterien liege seitens der Systemi-
schen Therapie eine zu geringe Anzahl
kontrollierter Wirksamkeitsstudien in
den einzelnen Anwendungsbereichen
der Psychotherapie vor.

Im Folgenden soll erläutert werden,
warum aus unserer Sicht die Entschei-
dung des Wissenschaftlichen Beirats
Psychotherapie, der Systemischen The-
rapie die Anerkennung als wissen-
schaftliches Verfahren zu versagen, aus
formalen, inhaltlichen und wissen-
schaftlichen Gründen unangemessen ist.

Unsere Beurteilung wird durch Be-
zug auf die folgenden 6 Punkte be-
gründet:

1. Internationale Anerkennung der
Systemischen Therapie,
2. Verbreitung und Versorgungsrele-
vanz in Deutschland,
3. Akzeptanz bei Patienten und Pati-
entinnen und Psychotherapeuten und
Psychotherapeutinnen,
4. Professionalität und Wissenschaft,
5. Wissenschaftlichkeit,
6. Legitimation des Beirats.

Internationale Anerkennung

Die Wurzeln der Systemischen Thera-
pie als psychotherapeutischer Methode
liegen in der Unzufriedenheit führen-
der Vertreter der klassischen Psycho-
therapie mit ihrer Arbeit in den 50er-
Jahren. Auf der Suche nach Wegen, die
Effektivität ihrer Arbeit zu verbessern,
bezogen sie die Angehörigen ihrer Pa-
tienten in die Therapie mit ein. Dies
führte zu einer so deutlichen Verände-
rung der Perspektiven und der Be-
handlungsmethoden, dass sich die Fa-
milientherapie schließlich als eigen-
ständiges Verfahren entwickelte. Hier-
aus entstand die Systemische Therapie
als Konzeption, die explizit die Ein-
bindung einer Person in ihr jeweiliges
soziales System zur Grundlage ihres
Verständnisses von psychischer Ge-
sundheit und Krankheit macht. Die
theoretische Fundierung und die me-
thodische Differenzierung ermöglichte
im Laufe der Zeit die Erweiterung des
Anwendungsbereichs auf Individuen
und Gruppen hin.

In vielen westlich orientierten Län-
dern der Welt gehört seit Jahren die Sys-
temische Therapie zu den selbstver-
ständlichen Verfahren im Spektrum der
Psychotherapie – etwa in den USA,
Großbritannien, Österreich, der Schweiz
und den Niederlanden. Weltweit wird
sie an unzähligen Universitäten ge-
lehrt. In den USA und Großbritannien
ist es selbstverständlich möglich, etwa
in Systemischer Therapie zu promo-
vieren oder die Facharztprüfung abzu-
legen. Allein in Deutschland haben ca.
15.000 Angehörige helfender Berufe
an mehrjährigen Weiterbildungskursen
in Systemischer Therapie und Bera-
tung teilgenommen. Davon erfüllen
rund 5.700 die Bedingungen für eine
durch die Fachverbände national aner-
kannte Zertifizierung; von ihnen sind
ca. 2.100 Diplompsychologinnen und 



-psychologen, ca. 500 Ärztinnen und
Ärzte. Neben unzähligen Publikatio-
nen im Ausland gibt es im deutsch-
sprachigen Raum 5 regelmäßig er-
scheinende Fachzeitschriften, und es
finden hier mehrmals jährlich Kon-
gresse und Fachtagungen statt.

Die apodiktische Ablehnung der
Systemischen Therapie durch den Wis-
senschaftlichen Beirat Psychotherapie
dürfte sowohl inhaltlich als auch von
der Form her einzig in der Welt sein.
Damit setzt sich der Beirat nicht nur
ausdrücklich von der internationalen
Fachöffentlichkeit ab, sondern er dis-
kreditiert zugleich sich selbst. Alle
Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten, die Systemische Therapien
durchführen, wären nach der Diktion
des Gutachtens Anwender eines un-
wissenschaftlichen Verfahrens, und
zwar weltweit.

Verbreitung und 
Versorgungsrelevanz

Die Implikationen des systemischen
Ansatzes haben für die Praktiker of-
fenbar eine hohe Plausibilität. Dies
zeigt sich nicht zuletzt an dem v. a. im
letzten Jahrzehnt stark gewachsenen
Interesse an systemischen Weiterbil-
dungen. Im systemischen Ansatz findet
der Praktiker praktikable und effektive
Möglichkeiten, das psychische Leiden
seiner Patienten nicht nur als Ausdruck
individueller Störungen und Defizite
zu verstehen, sondern es auch in deren
jeweiligem sozialen Umfeld zu veror-
ten. Die tägliche Erfahrung im Um-
gang mit psychisch kranken Menschen
zeigt dann, dass die faktische oder
symbolische Einbeziehung des rele-
vanten Kontextes es sehr erleichtert,
Ressourcen zu aktivieren, so dass the-
rapeutische Veränderungen auf eine
„sozial verträgliche“ Weise initiiert
werden können und die Bewältigung
von Leiden gefördert werden kann.

Systemische Therapie findet breite
Anwendung in der ambulanten und
stationären Versorgung, daneben auch
in vielfältigen nichtklinischen Berei-
chen der psychosozialen Versorgung
wie Beratungsstellen, Behörden (Ju-
gendämter, Adoptionspflege, Sozial-
ämter) usw. In Deutschland gibt es
kaum eine Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und Ju-

gendalters, in der Systemische Thera-
pie nicht eingesetzt wird. In vielen die-
ser Kliniken ist dieser Ansatz zentral
und maßgeblich. In Kliniken für Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie sowie in Suchtkliniken ist der
Anteil an systemisch ausgebildeten
Psychotherapeuten erheblich. Ein
Blick in die Stellenanzeigen der ein-
schlägigen Zeitungen und Zeitschrif-
ten zeigt darüber hinaus, dass Kennt-
nisse in der Systemischen Therapie
bzw. eine Zusatzqualifikation in die-
sem Verfahren häufig verlangt werden.

Erfahrungen aus der therapeuti-
schen Weiterbildung zeigen, dass viele
bereits in anderen Verfahren ausgebil-
dete Psychotherapeuten eine ergänzen-
de Weiterbildung in Systemischer The-
rapie absolvieren. Das hat zur Folge,
dass eine nicht geringe Anzahl von
Psychotherapien im ambulanten Be-
reich offiziell als Richtlinienverfahren
abgerechnet werden, jedoch in ihrer
konkreten Umsetzung vor dem Hinter-
grund systemischen Denkens und un-
ter Einbeziehung systemtherapeuti-
scher Methoden durchgeführt werden.

Akzeptanz bei Patienten 
und Patientinnen 
und Psychotherapeuten 
und Psychotherapeutinnen

Die breite Akzeptanz in Fachkreisen
macht mehr als deutlich, dass es sich
bei der Systemischen Therapie nicht
um irgendein randständiges Verfahren
handelt, sondern um eine ernst zu neh-
mende Methode, die eindeutig zu einer
nicht mehr wegzudenkenden Erweite-
rung und Verbesserung der psychothe-
rapeutischen Versorgung geführt hat.

Durch den Bescheid des Wissen-
schaftlichen Beirats ist aber die Syste-
mische Therapie in toto zu einem un-
wissenschaftlichen Verfahren degra-
diert worden, also zu einem Verfahren,
das nicht mehr von denen zu unter-
scheiden ist, die auf Betrug oder Belie-
bigkeit aufbauen und von Scharlatanen
vertreten werden.

Dies ist im höchsten Maße schäd-
lich für die weitere Entwicklung des
Verfahrens. Eine enge Auslegung die-
ses Beschlusses hätte nämlich für psy-
chotherapeutische Praxis und Ausbil-
dung zur Folge, dass die Systemische
Therapie weder gelehrt noch ausgeübt

werden dürfte und damit auch nicht
weiter beforscht werden könnte. Das
könnte den Effekt haben, dass diese
Therapieform in Deutschland in den
„grauen Bereich“ auch von uns selbst
als nichtwissenschaftlich angesehener
Psychotherapien abdriftet. Denn ohne
Zugriff auf empirische Daten aus der
Praxis wäre weder eine Fortführung
der eigenen wissenschaftlichen Tätig-
keit im bislang erfolgten Ausmaß mög-
lich, noch wären jemals die Bedingun-
gen zur wissenschaftlichen Anerken-
nung zu erfüllen.

Daneben wäre bei gesundheitspoli-
tischer Umsetzung der Empfehlung
des wissenschaftlichen Beirates zu er-
warten, dass jene Menschen, die eine
Systemische Therapie aufsuchen, weil
sie sich davon eine effiziente, lösungs-
orientierte, kurz dauernde, umgreifen-
de und kontextbezogene Genesung
von ihren psychischen Störungen ver-
sprechen, auf nicht zu verantwortende
Weise verunsichert würden. Zusätzlich
zu ihren psychischen Beeinträchtigun-
gen müssten sie die Belastung ertra-
gen, vielleicht in die Hände unseriöser,
„unwissenschaftlicher“ Psychothera-
peuten geraten zu sein.

Professionalität und Wissenschaft

Psychotherapie ist die praktische An-
wendung von Handlungsweisen, die
sich bei der Behandlung von Men-
schen, die unter psychischen Beein-
trächtigungen leiden, empirisch be-
währt haben. Kriterium professionel-
ler Anwendbarkeit ist dabei, ob ein
Verfahren hilfreich, menschlich und
unschädlich ist. Psychotherapie als
Profession ist eine wissenschaftlich
fundierte Praxeologie, die sich zu ihrer
Begründung interdisziplinären (an-
thropologischen, psychologischen, so-
zialwissenschaftlichen) Grundlagen-
wissens bedient. Psychotherapie als
Profession bedient sich zwar wissen-
schaftlichen Wissens, ist aber mit Wis-
senschaft nicht gleichzusetzen, zumal
Wissenschaft andere Aufgaben hat, als
sich in der Praxis zu bewähren (Reiter
u. Steiner 1996; Buchholz 1999). Die
Art und Weise nun, wie diese Grundla-
gen zur Begründung eines psychothe-
rapeutischen Ansatzes herangezogen
werden, hängt wesentlich vom zugrun-
de gelegten Verständnis des Menschen
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– dem Menschenbild – ab (Herzog
1984). Als eine von Personen an Per-
sonen ausgeübte Praxis beruht Psycho-
therapie zudem auf sehr komplexen
zwischenmenschlichen Interaktionen,
und diese sind nur in Grenzen nor-
mierbar.

Die verschiedenen Ansätze der Psy-
chotherapie unterscheiden sich daher
auf metatheoretischer Ebene in der ge-
wählten anthropologischen Position,
auf klinisch-theoretischer Ebene in der
Art und Weise, wie diese Metatheorie
in eine Theorie der Praxis umgesetzt
wird und auf der Handlungsebene dar-
in, wie diese theoriegeleitete Umset-
zung tatsächlich praktiziert wird. Aus
alledem leitet sich die Haltung ab, mit
der der Therapeut seinen Klienten/Pa-
tienten begegnet.

Allein schon wegen der sich aus der
Verflechtung dieser Ebenen ergeben-
den Komplexität ist es unmittelbar ver-
ständlich, dass die Geschichte der Psy-
chotherapie auch eine der Vielfalt der
Ansätze ist. Diese Vielfalt kommt so-
wohl den verschieden strukturierten
Psychotherapeuten als auch den unter-
schiedlichen Patienten zugute. Sie er-
möglicht beiden, eine für sie geeignete
Form der Psychotherapie zu finden.
Die Vielfalt des Angebots psychothe-
rapeutischer Leistungen droht jedoch
z.Z. nivelliert zu werden. Der Wissen-
schaftliche Beirat missachtet nicht nur
die Notwendigkeit, neuere Verfahren
zu fördern, sondern er nimmt durch
sein Urteil in Kauf, deren Entstehen
und Weiterentwicklung zu verhindern.
Hierzu bedient er sich Begründungen,
die ein Verständnis von Wissenschaft-
lichkeit erkennen lassen, das in seiner
suggerierter Einheitlichkeit keines-
wegs von der Mehrheit der „scientific
community“ geteilt werden dürfte.
Diese Praxis entspricht keinem allge-
mein geteilten Verständnis wissen-
schaftlicher Redlichkeit und wissen-
schaftlicher Diskurse.

Im Unterschied zu einer wissen-
schaftlichen Disziplin, deren Aufgabe
es ist, einen bestimmten Erkenntnisge-
genstand nach wissenschaftlichen Re-
geln zu erfassen, handelt es sich bei ei-
ner Profession um selbstständiges Wis-
sen für die effektive Handhabung eines
Praxisbereiches. Hierzu gehört die
Verfügbarkeit erfolgreicher Routinen
für die Lösung der kennzeichnenden

Probleme dieses Bereiches. Dies trifft
im besonderen Maße auf die Psycho-
therapie zu. Denn in der Psychothera-
pie geht es immer um singuläre und
gleichzeitig komplexe Probleme, an-
gesichts derer immer mit einem gewis-
sen Grad von Unsicherheit zu rechnen
ist. Daher kommen hier neben wissen-
schaftlichen Erkenntnissen auch Intui-
tion, Risikofreudigkeit, Verantwor-
tungsübernahme, Berufserfahrung und
andere individuelle Eigenschaften des
Therapeuten zur Anwendung. Die An-
erkennung der Wissenschaftlichkeit ei-
nes Verfahrens muss daher in besonde-
rer Weise die Professionalität dieses
Verfahrens einbeziehen. Im Hinblick
darauf stellt die Beurteilung eines Ver-
fahrens der Psychotherapie auf der
Grundlage eines äußerst diskussions-
bedürftigen einheitswissenschaftli-
chen Verständnisses von Wissenschaft-
lichkeit eine unzulässige Verkürzung
dar. Dabei in Kauf zu nehmen, dass auf
dieser Grundlage eine ganze Profes-
sion diskreditiert wird, hat nichts mehr
mit Wissenschaft zu tun und ist aus po-
litischer Sicht gänzlich inakzeptabel.

Wissenschaftlichkeit

Das PsychThG definiert die Ausübung
der Psychotherapie als jede mittels
wissenschaftlich anerkannter psycho-
therapeutischer Verfahren vorgenom-
mene Tätigkeit zur Feststellung, Hei-
lung oder Linderung von Störungen
mit Krankheitswert, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist (§ 1,3).

Gerade innerhalb der Psychologie,
aber auch in vielen anderen Feldern
wissenschaftlicher Praxis, in denen der
„Gegenstand“ der wissenschaftlichen
Suche nicht von vornherein feststeht,
hat sich auf der Basis eines wissen-
schaftlichen Pluralismus eine durchaus
förderliche, also im eigentlichen Sinne
„wissenschaftliche“ Modellkonkur-
renz entwickelt. Die Modelle haben
sich aus z.T. sehr unterschiedlichen, ja
gegensätzlichen wissenschafts- und er-
kenntnistheoretischen Grundlagen her-
aus entwickelt. Verfahren, die etwa auf
Hermeneutik und Phänomenologie be-
ruhen, stehen Modellen gegenüber, die
sich auch in den Humanwissenschaf-
ten eher auf naturwissenschaftliche Pa-
radigmata berufen. Die Pluralität die-
ser Modelle und die kreative Vielfalt

der durch sie stimulierten Konzepte
wird von Vertretern unterschiedlicher
Wissenschaftsmodelle als hoher Wert
anerkannt. Diese Realität eines – nicht
nur in Psychologie und Medizin – in
sich äußerst heterogenen Wissen-
schaftsbetriebes, der sich an unter-
schiedlichen Wissenschaftstheorien
und methodischen Desideraten orien-
tiert, wird nach dem Willen des Wis-
senschaftlichen Beirats auf das Ideal
eines homogenen Verständnisses von
Wissenschaft, eines einheitswissen-
schaftlichen Verständnisses reduziert –
und damit erheblich verarmt.

Aus der Sicht namhafter Wissen-
schaftler und Lehrstuhlvertreter sind
die vom Beirat „erlassenen“ Kriterien
in letzter Konsequenz als „verheerend“
für die Wissenschaft selbst anzusehen.
In einer ersten Stellungnahme vom 19.
Dezember 1999 fordert der Erste Vor-
sitzende der Neuen Gesellschaft für
Psychologie, einer Gruppierung von
Hochschullehrern der Psychologie in
Deutschland, den Gesetzgeber absch-
ließend auf, „im Rahmen einer Novel-
lierung des PsychThG einen Beirat zu
etablieren, der den Namen ,wissen-
schaftlich‘ auch verdient.“

Jedes Verfahren sieht natürlich
durch die wissenschaftstheoretische
„Brille“ eines anderen betrachtet ganz
anders aus, doch sollte die Integrität
bei einem Beirat, der ja Unparteilich-
keit impliziert, gebieten, dass die Ein-
nahme verschiedener Perspektiven zur
Beurteilung der Wissenschaftlichkeit
eines Verfahrens möglich ist. Die Auf-
gabe, die Wirksamkeit anhand der gän-
gigen Kriterien zu prüfen, steht auf ei-
nem ganz anderen Blatt. Wissenschaft-
lichkeit und Wirksamkeit sind 2 von-
einander zu unterscheidende Kriterien.
Es ist unbestreitbar, dass jedes psycho-
therapeutische Verfahren eindeutige
Nachweise über seine Wirksamkeit er-
bringen muss – das gilt selbstredend
auch für die Systemische Therapie;
dies aber als einziges Kriterium für ei-
ne globale Beurteilung der Wissen-
schaftlichkeit zu verwenden, ent-
spricht einem wissenschaftstheoretisch
überholten Reduktionismus.

Der Wissenschaftliche Beirat Psy-
chotherapie hat die hier genannten
Aspekte des wissenschaftlichen Dis-
kurses mit keinem Wort gewürdigt.
Darüber offenbar unbekümmert ent-
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schied er sich stattdessen für eine wis-
senschaftstheoretische Einseitigkeit,
die sich besonders an der Art und Wei-
se verdeutlicht, wie das Gutachten über
die Systemische Therapie verfasst ist:
eine Aneinanderreihung unbegründe-
ter Fehl- und Missverständnisse.

Legitimation des Beirats

Nach Auffassung von renommierten
Rechtswissenschaftlern verkennt der
Wissenschaftliche Beirat seinen ge-
setzlichen Auftrag. Mit der Etablierung
des Beirates wollte der Gesetzgeber
der zuständigen Länderbehörde ein be-
ratendes Gremium zur Seite stellen
und keine übergeordnete Entschei-
dungsinstanz schaffen. Der Beirat soll-
te auf Anfrage der Länder feststellen,
ob ein Verfahren in der Profession wis-
senschaftlich anerkannt ist oder nicht.
Der Gesetzgeber hat bekanntlich aus-
drücklich darauf verzichtet, im Gesetz
die Anerkennung von Psychotherapie-
verfahren einzeln festzuschreiben, um
Weiterentwicklungen nicht zu blockie-
ren – eine Weiterentwicklung, die
durch den Bescheid des Beirates über
die Systemische Therapie und die Ge-
sprächspsychotherapie nunmehr blo-
ckiert wird.

Die Beschränkung auf wissen-
schaftlich anerkannte Verfahren soll
Missbrauch verhindern und damit Ge-
fahren für die Gesundheit der Bevöl-
kerung abwenden (BT-Drs. 13/8035,
14,17). Es geht um den Schutz des psy-
chisch kranken Menschen vor Willkür
und Beliebigkeit. Allein diese Unter-
scheidung zwischen wissenschaftli-
cher Ernsthaftigkeit und beliebiger
Willkür gilt es nach dem PsychThG zu
treffen, nicht hingegen eine Beurtei-
lung des Verfahrens anhand selbst fest-
gelegter Gütekriterien vorzunehmen.

Statt sich auf seinen gesetzlichen
Auftrag zu beschränken, gab sich aber
der Beirat eine Geschäftsordnung, die
spätestens bei näherem Hinsehen ent-
hüllt, dass die Mitglieder des Beirats
den Rahmen ihrer Kompetenzen bei
weitem überschreiten. Bei der Erarbei-
tung der 7 Themen, die ihren Aufga-
benbereich umfassen sollen, wird of-
fenbar von dem Bestreben ausgegan-
gen, eine umfassende, übergeordnete
wissenschaftliche „Aufsicht“ über den
gesamten Bereich der Psychotherapie

zu übernehmen. Die Themen er-
strecken sich von der Beurteilung von
Methoden und Forschungsstrategien,
über die Beurteilung einzelner psycho-
therapeutischer Verfahren und der be-
ruflichen Ausübung bis hin zur Beur-
teilung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung schlechthin. Wie gesagt hat
aber der Beirat nach § 11 PsychThG al-
lein die Aufgabe, den zuständigen
Behörden in Zweifelsfällen auf der
Grundlage eines Gutachtens Hilfestel-
lung zu geben. Von einer übergeordne-
ten Aufsichtsfunktion über die Psycho-
therapie in Deutschland kann nach den
PsychThG gar nicht die Rede sein.

Ungeachtet seiner selbst auferleg-
ten Aufgabenbereiche beschränkt sich
die eigentliche Tätigkeit des Wissen-
schaftlichen Beirats Psychotherapie al-
lein auf die Erarbeitung von Empfeh-
lungen. Das macht die Beschlüsse des
Beirats de facto unanfechtbar. Dies hat
zur Folge, dass Entscheidungen größ-
ter Tragweite – sie können bis in die
Vernichtung der Existenzgrundlage
praktizierender Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten und von breit
anerkannten seriösen Ausbildungsin-
stituten reichen – ohne Einbeziehung
des elementaren Rechts auf Wider-
spruch getroffen und verbreitet wer-
den.

Bezüglich der personellen Zusam-
mensetzung des Beirats kann es nicht
im Sinne des Gesetzes sein, dass die
gesamte psychotherapeutische Land-
schaft in Deutschland von 12 Wissen-
schaftlern beurteilt wird, die fast aus-
nahmslos erklärte Vertreter einer der
beiden etablierten Psychotherapie-
schulen sind. Gerade an diesem Um-
stand erweist sich die häufig angeführ-
te Analogie zum Verfahren bei der Zu-
lassung eines pharmazeutischen Pro-
duktes als unzutreffend. Ganz abgese-
hen von inhaltlichen Unterschieden,
die diesen Vergleich ad absurdum
führen, wird hier der nicht zu umge-
hende Gesichtspunkt der Konkurrenz
und des Kampfes um Marktanteile
gänzlich ausgeblendet.

Schließlich muss noch auf einen
weiteren gravierenden Verfahrensfeh-
ler hingewiesen werden. Der Beirat
hatte am 22. Februar 1999 Kriterien
zur Beurteilung der Wissenschaftlich-
keit eines Verfahrens erarbeitet, die
trotz der weiter oben bereits beklagten,

übermäßigen Betonung von Wirksam-
keitsnachweisen zumindest zusätzli-
che Aspekte der Professionalität be-
rücksichtigten. Dann aber beschloss
der Beirat an dem Tag, an dem die ers-
ten Beschlüsse anhand bereits vorlie-
gender Gutachten getroffen wurden,
die erste Fassung der erarbeiteten Kri-
terien zu verschärfen und im Wesentli-
chen auf reine Wirksamkeitskriterien
zu reduzieren. Ein solches Vorgehen ist
– v. a. unter dem Mantel der „Wissen-
schaftlichkeit“ – geradezu ungeheuer-
lich: Begründete Anträge, die im Hin-
blick auf einen bestimmten Kriterien-
katalog erarbeitet wurden, werden
anschließend aufgrund eines anderen
Kriterienkataloges behandelt.

Fazit

Die Arbeit des Wissenschaftlichen Bei-
rats Psychotherapie, wie sie sich in
ihren ersten abschlägigen Beschlüssen
zur Anerkennung der Wissenschaft-
lichkeit bei der Gesprächspsychothe-
rapie und der Systemischen Therapie
offenbart hat, erscheint an mehreren
Stellen fragwürdig und unangemessen.
Im Hinblick auf das Gutachten zur
Systemischen Therapie treten mindes-
tens in folgenden Bereichen Mängel
und Unangemessenheiten auf, auf die
hier zusammenfassend hingewiesen
wird:

Das Gutachten zur Systemischen
Therapie verkennt die internationale
Bedeutung dieses Ansatzes. Mit sei-
nem abschlägigen Beschluss wertet
der deutsche Wissenschaftliche Beirat
ein in der ganzen Welt anerkanntes
Psychotherapieverfahren ab. Das ist
anmaßend und deplatziert.

Die Systemische Therapie hat sich
zu einem der meistverbreiteten Verfah-
ren der Psychotherapie entwickelt und
hat daher eine unschätzbare Versor-
gungsrelevanz. Dieser Aspekt wird
vom Wissenschaftlichen Beirat igno-
riert.

Der Wissenschaftliche Beirat ver-
kennt die grundsätzliche Unterschei-
dung von Wissenschaft und Professi-
on. Nur so ist zu verstehen, dass er bei
der Wahl seiner Beurteilungskriterien
allein den Gesichtspunkt der Wirksam-
keit berücksichtigt. Dies beinhaltet
aber eine unzulässige Beschränkung
der Komplexität des psychotherapeuti-
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schen Geschehens und sagt daher we-
nig über die tatsächliche Ausübung
dieser Profession aus.

Systemische Therapeuten werden
von vielen Menschen, die an den Fol-
gen psychischer Störungen leiden, ge-
zielt aufgesucht. Die Beschlussfassung
des Beirats, die die Systemische The-
rapie zu einem unwissenschaftlichen
Verfahren degradiert, löst Verunsiche-
rung und weitere Belastungen bei den
Patienten und Patientinnen und ihren
Psychotherapeuten und Psychothera-
peutinnen aus.

Die im PsychThG vorgesehene
Wissenschaftlichkeitsklausel soll hel-
fen, den Schutz der Hilfesuchenden
vor unseriösen Angeboten zu sichern.
Sie soll aber nicht dem Zweck dienen,
die Interessen der etablierten Psycho-
therapieverfahren vor unerwünschter
Konkurrenz zu schützen. Letzteres ist
aber unausweichlich der Fall, wenn al-
le Mitglieder des Beirats Vertreter der
beiden bereits etablierten Schulen
sind.

Der Wissenschaftliche Beirat wirft
aufgrund seiner einseitigen Zusam-
mensetzung, seiner kompetenzüber-

schreitenden Geschäftsordnung und
nicht zuletzt der geringen wissen-
schaftlichen Qualität seiner Gutachten
schwere Zweifel an seiner Legitimität
auf. Eine effektive Rechtsaufsicht über
dieses sich sonst verselbstständigende
Gremium ist unerlässlich.

Bei allem Verständnis für die impe-
rative Notwendigkeit, den Hilfe su-
chenden Klienten/Patienten vor Miss-
brauch zu schützen, ist nicht nachzu-
vollziehen, dass die Vielfalt der Psy-
chotherapien in Deutschland auf 2 Ver-
fahren eingeschränkt werden soll. Dies
kommt weder den Patienten noch den
Therapeuten noch der Weiterentwick-
lung der Psychotherapie zugute. Des-
halb haben wir Widerspruch gegen das
Gutachten über die Wissenschaftlich-
keit der Systemischen Therapie beim
Wissenschaftlichen Beirat eingelegt.
Darin enthüllten wir die vielen im Gut-
achten enthaltenen Fehl- und Missver-
ständnisse und baten um eine geeigne-
te Revision.

Im Interesse der Hilfesuchenden,
der Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, der psychotherapeuti-
schen Vielfalt und so auch der wissen-

schaftlichen und professionellen Wei-
terentwicklung bedeutet die gutachter-
liche Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats einen gravieren-
den Rückschritt. Sie ist in dieser Form
zurückzuweisen und darf so nicht zur
Anwendung kommen!

Kurt Ludewig (SG),
Arist von Schlippe (SG),
Anni Michelmann (DFS),
Marie-Luise Conen (DAF),
Gisal Wnuk-Gette (DFS)
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